
W. O. — 161 —

Muster und Anlagen

zur

Wehrordnung für das Königreich Bayern.
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Musiter 1 zu 8 37.

Ausschließungsschein.

(Vor= und Familiennamen.)

Geburtsjahr:

Anmerkung:

1. Der Ausschließungsschein ult in Buchsorm aus starkem rothen Popler ohne Ein-
lage anzulegen.

2. Bu dem Ausschlleßungsschein gehbört ein Futteral. 22
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. der Vorstellungsliste

wird hiermit vom Dienst im Heere und in der Marine

Ausgeschlossene haben dem Aufruf des Landsturms Folge

Von der Heranziehung zur Ergänzung des Heeres und

a) Personen, welche zur Zuchthausstrafe verurtheilt
b) Personen, welche mit Verlust der bürgerlichen Ehren-

unter der Wirkung der Ehrenstrafen stehen.

Im Uebrigen unterliegen die Ausgeschlossenen den um-

Dieser Schein dient Inhaber allen Militär= und Zivil-

Ober--

der

Der Militärvorsitzende.

Stem-

Original kostenfrei.
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des Aushebungsbezirks

» or- und Familiennamen)

18. zu........,.. (Ort)

Bundesstaat)

im Frieden ausgeschlossen.

zu geben.

der Marine sind alsdann nur ausgeschlossen:

sind, — dauernd.

rechte bestraft sind, — für die Dauer, während welcher sie

stehenden Bestimmungen für die Landsturmpflichtigen.
behörden gegenüber als Ausweis.

den ien 18

Ersatznommission im Bezirk

Infanteriebrigade.

Der Zibilvorsihende.

Duplikat 50 Pfennig.
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#

*

—

Die Landsturmysflichtigen unterliegen inFrledenszeiten keiner militärl-
schen Kontrole.

 Sie können in Fällen außerordentlichen s "*5 zur Ergänzung des
Heeres und der Marine herangezogen werl
Die Einziehung erfolgt alsdann in der — nach Jahresklassen.

a) Die Mannschaften der aufgekafeaea Jahresklassen unterliegen den
für die Landwehr wehr geltenden Vorschriften; insbe-
sondere sind —# — Sehn getene und der Disziplinar-
strafordnung unterworsen.

b) bieselben melden sich sofort oder zu der in der öffentlichen Bekannt=

machung angegebenen Beit bei der Ortsbehörde ihres Aufenthalts
zur Landsturmrolle an:

e) t welche sich im Auslande aufhalten, haben sich
inSivllvorsitzenden ihres Wohnstbes oder in Ermangelung des

— bei dem Bivilvorsitzenden zu melden, dessen Bezirk sie bei

der Rückkehr nach Deutschland zuerst erreichen.
Mit Erlaß der Koiserlichen, für Bayern Königlichen Verordnung,

urch welche der Landsturm aufgelöst wird, hört die Pflicht zum

Diensteintritt für die zum gandsturm#ebbeigen Mannschafen, welche
nicht zum aktiven Dienst einberufen, auf.

#a) Lemosuempstichtige, welche durch Kensillatsbesch,inigungen nach-
wen,daß sie in einem außereuropälschen Lande eine ihren Lebens-

rst sichernde Stellung als Kaufmann, Gewerbetrelbender u.
. erworben haben, * für dle Dauer ihres Aufenthalts

außerhalb Europas von der Befolgung des Aufrufs des Landsturms
e 

v) bezgliche Gesuche sind an den Zivilvorsitzenden der Ersatzkommission

deenten wnse zuFichten. in weschem die Gesuch-andsturm berwiesen
e) die iec feistue cntth-eswunben ' endgültige;
d) nach Erlaß des Aufrufs sind derartige Gesuche unzulässig.

4M. Mik dem 31. Märgz desjenigen Kalenderjahres, in welchem das neunund-

dreißigste Lebensjahr dauendet wird, erfolgt der Uebertritt zum Land-
sturm zweiten Ausgebo

. Die Landsturmpflicht 2rn zweiten Ausgebot erlischt mit dem vollendeten

fünfundvierzigsten Lebensjahre, ohne daß es dazu einer besonderen
Verfügung bedarf.



Muster 2 zu § 38

Ausmusterungsschein.

(Vor= und Familiennamen.)

Geburtsjahr:

Anmerlung:

1. Der Ausmusterungsschein ist in Buchform aus starkem gelben Popier ohne Ein-
lage anzulegen.

2. Bu dem Ausmusterungsschein gehört eln Futteral.
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“ der Vorstellungslist.

für 18.

Der (Stand und Gewerbe)

qeborcnam.................................

................. (Bezirksamt 2c., Regierungsbezirk,

wird hiermit als danernd untanglich zum Dienst im

Ausgemusterte unterliegen nicht dem Aufruf des Landsturmes

den Ersatzbehörden befreit.

Dieser Schein dient Inhaber allen Militär= oder Civil--

Der Militärvorsitzende.

Stem-

Original kosteufrei.
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des Aushebungsbezirks

(Vor=undFamiliennamen)

18. J (Ort).

Bundesstaat)

Hcere und in der Marine anerkannt.

und bleiben auch im Kriege von jeder weiteren Gestellung vor

behörden gegenüber als Ausweis.

„ den ten 18.

Ersatznommission im Bezirk

Infanteriebrigade.

Der Zibilvorsitende.

Duplikat 50 Pfennig.
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Muster 3 zu §8 309.

Landsturmschein.

(Vor= und Familiennamen.)

Geburtsjahr:

Anmertung: »

1. Der peandsturmschein ist in Buchform aus starlem weißen Papier ohne Einlage
nzulegen.

2. zyrGu— Landsturmschein gehört ein Futteral.
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 eder Vorstellungsliste

für 18.

Der.... EStand und Gewerbe)

geboren am

. Bezirksamt 2c., Regierungsbezirk

wird hiermit dem Landsturm ersten Aufgebots zum

DieLendfturmstichtigen,Wrrts3inPriedenskeitenkeinermill-
Ergänzung, g Leeree un a0enweDie Einziehung ui alsdann in s 9 nach hr redtla

Landwehr eewehr geltenden Vorschriften, insbes
selben melden sich sofort oder zu der in der öffentlichen Bekanntmachung

rolle an. Landstu Suasstchige, ket sich im Auslande aufhalten, haben
letzteren bei n Bivilvorsizen melden, dessen Bezirk sie bei der
für Bayern Kön 2Eh Ewesche der Landsturm ausgelöst

wiesenen!Ma asten, welche nicht zum aktiven Dienst einberufen, auf.empflichtige, welche durch Konsulatsbescheinigungen nach-

ba“ it 14 e Sie unqlstknimqnn,GeIersetresbendeen.s.so. erwor-VefnqdesllnfrulsL dltarnis befreit werden. Bezüg-

Sbeziris zu richten, in welchemd16esuhheenerdemLand#sturm
rh eiu## aarlige, Erluchenrunz8I.welcheme ahre

Landst—EenPoee dee 8ara im —tL#
dozu einer lr er#füguntSchein dlent In che ollen Mulitär= und Civilbehörden

Der Militärvorsitzende.

Stem-

Original kostenfrei.
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des Anshebungsbezirks

(Vor= und Familiennamen)

18 zu.. .. (Ort)

...... Bundesstaat)

Dienst - Waffe überwiesen.

kärischen Kontrole Sie können in Fällen außerordentlichen Bedarss zur

Die Mannschaften der W# Jahresklassen unterllegen den für die
den Militärstrafgesetzen und der Disziplinarstrasordnung unterworfen. Die
angegebenen Zeitbet der Amsene ihres Aufenthalts zur Landsturm.
sich beim Zi#llvorsitzenden ihres Wohnsißes m—t l Ermangelung des
Rückkehr nach Deutschland zuerst Erelchen. ß der Kalserl# ebtwird, hört die Pflicht zum Dlensteintritt 2u Landsturm übei

weilsen, daß sie in einem aupereuropschen Lande elne ihren rWrö
ben haben, können für dle fie hres Aufenthalts uberhelib Eur

licheGesucke sind an den *— der ErsatzkommissloupShäift
überwlesen sind. Die hierauf erfolgten Entscheidungen sind nüüste

neunundrege Lebensjahr vollendet wird, erfolgt der Uebertritt zum
erlischt mit dem vollendeten fünfundvierzigsten Lebensjahre, ohne daß

gegenüber als Ausweis.

...................... ,den......."".... 18.

Ersatzkommission im Bezirk

Infanteriebrigade.

Der Zivilvorsitzende.

Dmplikat 50 Pfennig.





Mufler 4 zu § 40

Ersatzreservepaß
des

Ersatzreservisten

(Vor= und Familiennamen.)

(Waffengattung 2c.)

Jahresklasse: 18..



Anmerkung:
1. Nach Art der Militärpässe in Buchform anzulegen, Deckel mit

breitem schwarzen Rücken in folgenden Farben:

bei der Infanterie: dunkelblau,

bei den Jägern: grün,

bei der Feldartillerie: roth,

bei der Fußartillerie: weiß,

bei den Pionieren: braun,
bei dem Train:

bei dem Sanitätspersonal: hellblau,

bei den Thierärzten:

bei den Oekonomie-Handwerkern: hellblau mit schwarzer

Einfassung.
2. Zu jedem Ersatzreservepaß gehört ein Futteral.

3. Jedem Ersatzreservepaß sind „die Bestimmungen für die Mann-

schaften des Beurlaubtenstandes“ vorzuheften.



Nationale des Buchinhabers.

Vor= und Familiennamen:

Geboren am ien 18

zu

Verwaltungsbezirk:

Bundesstaat:

Stand oder Gewerbe:

Religion:

Ob verheirathet:

Kinder:

Grund der Ueberweisung zur Ersatzreserve:

Waffengattung 2c.



2

7. Inhaber tritt mit Zuweisung zur Ersatz-
reserve zum Beurlaubtenstand und in die

Kontrole des (Hauptmeldeamts, Meldeamts, Kom-

pagniebezirks)

des Bezirkskommandos

Er ist verpflichtet, sich innerhalb 8 Tage
nach Aushändigung dieses Passes bei der ge-
nannten Kontrolstelle anzumelden.

den. ten.

Bezirkskommando

Stempel des

Bezirks-
Kommandos.



zur Landwehr 2. Aufgebots
Uebergetreten zum Landsturm 1. Aufgebots

um

—

-

Stempel.

E—

Der Uebertritt zum Landsturm 2. Aufgebots er-

folgt im Frieden ohne Weiteres am 31. März
desjenigen Kalenderjahres, in welchem das 39.
Lebensjahr vollendet wird, sofern nicht die Zu-
rückversetzung in eine jüngere Jahresklasse ver-

fügt war.

23



Kommandobehörde, Zusätze zu

welche Zusätze einträgt. (Uebungen und
Datum.

Ebenso die Seiten 6 und 8.



den Personalnotizen.

Einberufungen, Führung, Strafen 2e.)

Ebenso die Seiten 7 und 9.
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10

Meldungen und Beurlanbungen.

Ebenso die Seiten 11 bis 16.



Muster 5 zu § 11.

Farbiger Strich. D.

Marine-Adler.

Marine-

Ersatzreservepaß
des

Marine= Ersatzreservisten

(Vor= und Familienamen.)

(Marinctheil.)

Jahresklasse: 18

Farbiger Strich.



1.

—

Aumerkung:
Nach Art der Militärpässe in Buchform anzulegen,

: Deckel von weißer Farbe mit schwarz-weiß-rother Ein-

fassung, breitem schwarzen Rücken, und oberhalb des

Marine-Adlers sowie unterhalb des Vermerkes: „Jahres-
klasse: 18.“ mit 6 / cim breiten und 4 em langen

Strichen in folgenden Farben:
für Matrosendivisionen: roth;
für Werftdivisionen: blan;

für Seebataillon: grün
für Matrosenartillerie: brann.

 nZu jedem Marine-Ersatzreservepaß gehört ein Furteral.
. Jedem Marine-Ersatzreservepaß sind die Bestimmungen

über die Mannschaften des Beurlaubtenstandes der Kaiser-

lichen Marinc vorzuheften.



Oi

Natiouale des Buchinhabers.

Vor= und Familiennamen:

Geboren am ten 18

zu

Verwaltungsbezirk:

BVundesstaat :

Stand oder Gewerbe:

Religion:

Ob verheirathet:

Kinder:

Grund der Ueberweisung zur Marine-Ersatz-
reserve:

Marinetheil:



 16

 Inhaber tritt mit Zuweisung zur Marine=
Ersatzreserve zum Beurlaubtenstand und in

die Kontrole des (Hauptmeldeamts, Meldeamts,

Lompagniebezirks)

des Bezirkskommandos

Er ist verpflichtet sich innerhalb 8 Tage nach
Aushändigung dieses Passes bei der ge-
naunten Kontrolstelle anzumelden.

Lezirkshommando

—

—— r)
Bezirks-

tr /



— 187 —

Uebergetreten zum Landsturm 1. Aufgebots

Der Uebertritt zum Landsturm 2. Aufgebots erfolgt
im Frieden ohne Weiteres am 31. März
desjenigen Kalenderjahres, in welchem das
39. Lebensjahr vollendet wird, sofern nicht die
Zurückversetzung in eine jüngere Jahresklasse

verfügt war.

24



Kommandobehörde, Zusätze zu

welche Zusätze einträgt. (Uebungen
 Datum.

1n

Ebenso die Seiten 6 und 8.
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den Personalnotizen.

und Einberufungen, Führung, Strafen ce.)

Ebenso die Seiten 7 und 9.



— 190 —

10

Meldungen und Beurlaubungen.

Ebenso die Seiten 11 bis 16.
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Muster 6 zu 88 46, 47 u. 48.

Rekrutirungsstammrolle, Alphabetische Liste und Nestantenlsste.
1. . 1. b. 7. "9. 10. 11. 17. 16. 16.

Datum sa. Familien- Er gebnißder utterins
J 3 — — —

Fami. und Ort namen und a#. Wohnsitz der * s— Loos= Entschei.
(Bezirkss Vornamen itern od S . « » ich

2 lien.Amt c., der Eltern, Eilten voer -ö Stand " # r- Vorläufige zaasdl d dung der
 namenRNe. . ob solchemunde. der 2 Kerper Cntschei- vorzu. lunge. DOker.
55 gierungs-eben oder /v. Aufeuthalts. *

und zz senthalta Ge liche dung der merken lisie eriat— bezirk, nicht, ort des Mi. z *l oder. Ersatz=
Vor. Bundeo. se Gewerbe litärpflichti- werea#is Fehler Ersatz- vorwegLemmission

namen staat) derer Stand!+en " *#7 kommission einzu- Es#

Geburt s des Vaters 255 stellen ——

i

Bemerkungen:

 5* i —«"-—"—
- — -„

Bemerkungen:

s

l
i

. » --.»-

— —

Bemerkungen:

Anmerkung:
1. In die Spalte „Bemerkungen" werden alle Bestrafungen, mögen sie vor oder nach dem Eintritt der Betroffenen in

das militärpflichtige Alter erfolgt sein, eingetragen, soweit sie zur Kenntniß der mit Führung der Stammrollen betrauten

Behörden gelangen, auch liegr letzteren die Verpflichtung ob, die in einzelnen Fällen etwa hervortretenden Zweifel
durch die nöthigen thatsächli

Ebenso thunlichst anzunben, ob und eventuell wann etwaige Strafen verbüßt worden sind.
aben sonstige Angaben, welche zur Beurtheilung des LebenSwandels von Bedentungsind, Aufnahme zu finden.

2. Ob die Spalten 11 bis 16 in den Nekrutirungestammrollen auszufüllen sind, bestimmen die Civilvorsitzenden der Er-
satzkommissionen.

3. Die körperlichen Fehler werden nach Ziffer und Buchstaben der Anlage (bezw. des Paragraphen) der Herrordnung bezeichnet.

25

Auchh

en Erörterungen aufzuklären und das Ergebniß in der Stammrolle zu vermerken.
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Muster 7 zu 8 50.

Vorstellungsliste.
1. 2. - 4. 6. 4 8. 10. 11. 12. 18. 14.

Datum und 8
 Stelle Familien- a. Wohnsitz der Stand Vorschlag]Eutscheidn Be-
 in der 77 D Eltern oder des- Körper-Frühere schlag ng e
 alpha. namen Achierm z. . Sormiundes, 2 oder n 4entschek der der mer-

und ezir go. AufenthaltsortSe Erfsatz,Ober-Ersatz.,#
— schen Bundesstaat) der Militär. b E.Febler dungen tommisiien! kemmisie
 Aiste Vornamen den Gebta pflichtigen werbe 72 kommissionkommission gen.

Anmerkung:

1. Die körperlichen zeheer werden nach Ziffer und Buchstaben der Aulage (bezw. des Paragraphen) der Heerordnung bezeichnet.
2. Unter 12ist auch die Waffengattung einzutragen.
3. Bei den zur Diöpofition der Ersatzbehörden entlassenen Mannschaften ist unter 10 anzugeben: Charge, Truppen-

(Marine#theil, Datum des Diensteintritts und der Entlassung; unter 14: Gründe der Entlassung.

Muster 8 zu § 58.

Uebersicht
der

Abschlußnummern des Jahrganges im (Bezirk)

 Hödhste Ab-
Aushebungsbezirke. mdes- Looss schluß- Bemerkungen.

S * mummer

A. 1325 1265
 –– *—

B. 1 Bezirt 208 189

n. . L 130 15
. 402 386

— . 1%0% „460 ie Abschlußnummer des Jahrganges

p 4% „60 ,

k. 320 320

Anmerkung:
Die Aushebungsbezirke werden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.
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Muster 9 zu § 58.

Nachweisung
der im (Bezirk))).. . vorhandenen Militärpflichtigen der

seemännischen und halbseemännischen Bevölkerung.

Seeleute . Maschinisten

Bundesstaaten von Fischer Schif- und HeizerSumme Bemerkungen
zimmerleute Maschinisten- ·

Beruf gehülfen

Anmerkung
Mötsccht der seemännischen und halbseemännischen Verölterung, welche vorläufig zurückgestellt sind, werden

während der Dauer ibrer Zurückstellung in diese Nachweisung nicht aufgenommen.

Muster 10 zu 8§ 58.

Nachweisung
der aus dem (Bezirk) im Jahre

eingetretenen Freiwilligen.

s

Einjährig= Dreijährig= Vierjährig=
Bundesstaaten · Außerdem Snnnne Bemerkungen.

Freiwillige

i

I
l

AnmerkunzeUeber die aufzunehmenden Freiwilligen siehe Anmerkung *) zu § 68,4
2. Ueber die unter „Außerdem“ Aufzunehmenden siehe §§ 58, 4 bezw. 2 4, zweiter Absatz.

3. Simmtkiche in die Marine eingestellten Mannschaften sind“ über den schwarzen Zahlen mit rotben Zahlen derart au-
zugeben, daß sic in den schwarzen mitenthalten sind.

4. Sind gegen die Ministerial-Ersatvertheilung Mannschaften weniger eingestellt worden, so ist dies unter „Bemerkungen“
zu erläutern.

25“
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Muster 11 zu § 67.

Loosungsschein.
Der Militärpflichtigge (Stand oder Gewerbhe (Vor= und Familiennamen)g
geboren amten 18 zu (Ort, Bezirksamt 2c., Regierungsbezirk, Bundesstaat), hat beider

Loosung im Aushebungsbezrk die Nummer . . (geschrieben) . . cehalten.

Derselbe erschien zur Musterung Körperliche Fehler

Im Aushebungsbezirk. Brigade- hat ge- Vorlänfige Entscheidung Bemerkungen.
Nr. der alphabetischen . der

—— . Liste bezirk I messen Ersatzkommission

Original kostenfrei. Duplikat 50 Pfennig.

Juhaber bleibt verpflichtet, sich in der Zeit vom 15. Januar bis 1. Februar jedes Jahres unter Vor-
zeigung dieses Scheines bei der Ortsbehörde zur Rekrutirungsstammrolle anzumelden.

Die jährliche Anmeldung ist so lange zu wiederholen, bis Inhaber eine endgültige Entscheidung über seine
Dienstverpflichtung durch die Ersatzbehörden erhalten hat, mithin entweder einem Truppen= oder Marinetheil zur
Einstellung überwiesen oder durch Empfang eines besonderen Militärpapieres oder Scheines von der Wiederholung
der Anmeldung entbunden ist

Wechselt Inhaber im Laufe eines der Jahre, in welchem er sich zur Aufnahme in die Rekrutirungs-
stammrolle angemeldet bezw. anzumelden hat, den dauernden Aufenthaltsort oder Wohnsitz, so hat er dieses behufs

Berichtigung der Rekrutirungsstammrolle sowohl beim Abgange der Behörde oder Person, welche ihn in die Stamm-
rolle aufgenommen hat, als auch nach Ankunft an dem neuen Ort derjenigen, welche daselbst die Stammrolle führt,

spätestens innerhalb dreier Tage zu melden.

Außerdem sind bei jeder Meldung etwa eingetretene Jränderungen des Gewerbes, Standes u. s. w. anzuzeigen.
Versäumniß der Meldefrist entbindet nicht von der Meldepflich
Wer die vorgeschriebenen Meldungen zur Stammrolle oder zinl Berichtigung derselben unterläßt, wird

mit Geldstrafe bis zu dreißig Mark oder mit Haft bis zu drei Tagen bestraft.
Jede geschehene Ab= und Anmeldung wird auf der Rückseite dieses Scheines vermerkt; beim Verziehen

wird der Abmeldevermerk mit dem Orte „wohin“ versehen.

Anmerkung.
Die körperlichen Fehler werden, wie für die alphabetische Liste vorgeschrieben, bezeichnet (siehe Muster6Anmerkung 3).Die werläner Entscheidung der Ersabkommissiion wird nur unterstempt
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Nr. der Vorstellungsliste Muster12zu§73.
des Aushebungsbezirkes

für 18

Urlaubspaß.

1. Der Rekrut (Stand oder Gewerbe) (Vor= und Familiennamen), geboren am

ten 18. zu (Ort, Bezirksamt 2c., Regierungsbezirk, Bundesstaat), ist bei

der Aushebung für 18. für (Truppentheil oder Waffengattung) ausgehoben und

bis zu seinem Diensteintritt nacch. ,................. beurlaubt worden.

2. Inhaber hat sich (Zeitangabe oder zu setzen: „an einem noch später zu bestimmenden

Tage“) zur Absendung an seinen Truppentheil bei der (Bezirkskommando) in (Ort)

................. ,wenigstensmitOberkleidern,StiefelnnndeinechncdevctsethunterAbgabediefes

Passes zu melden.

Im Unterlassungsfalle wird er nach dem Militärstrafgesetz bestraft.

. Inhaber tritt mit Aushändigung dieses Passes zum Beurlaubtenstand und in die Kontrole des

Hauptmeldeamts, des Meldeamts oder des Bezirksfeldwebels seines Aufenthaltsortes. Er ist ver-

pflichtet, jede Aufenthaltsveränderung seiner Kontrolstelle innerhalb von drei Tagen anzuzeigen und

sich beim Verziehen in einen anderen Kontrolbezirk bei der dortigen Kontrolstelle innerhalb von drei

Tagen anzumelden. Zuwiderhandlung wird bestraft.

, den ten. 18

Bezirkskommando.

(l. S.)

Anmerkung: Der Urlaubspaß ist in der Größe eines Viertelbogens anzulegen.
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Muster 13 zu § 74.

Nachweisung
der im Bezirk des Armeekorps im Jahre 18

als Nachersatz ausgehobenen bezw. nicht aufgebrachten Rekruten, sowie der überzählig gebliebenen

tanglichen Militärpflichtigen.

Zum Dienst mit der Waffe Oekonomie-

T T 2 is handwerker

2 8 l s

 8 * 1 l
= E 5Infanteric-Brigade- S E 1 z 553
EIEIE HEIIIIE 8 Bemerkungen

22E 2225s5 41 "
Bezirk W— 5 . 5 E * 5 S S

—NZGEiIE— S22 8 SIEEZZEEH HZZFEZ
-sEEEESESSEEHEESZEHE
sZ2EEEEZEIEEI
——— E— 1—1
EEIEIIEEEILIEIIIIBIILIBE

A. Es sind als Nachersatz ausgehoben worden:

(Angabe der
Handwerker für die

Pioniere und Eisenbahn-=
truppen.)

# SS konnten nicht aufgebracht nerden:

. Es sind überzählig geblieben:

 „



Bezirk

7

7

7“

Und zwar:

21

l

..

il

2

6

tenlisten werden
geführt

21jährige 22jährigeTltere—. Summe

l

In den alphabe

von den 20jährigen —

tischen und Restan-

alsunermiltellindenRestanten-listengeführt ohneEntschuldigungausgebliebenD anderwärtsgestellungspstichig —gewordenzzeitigausgeschlossenzeitiguntauglich

zurück-
gestelle!

 wegenbürgerlicher —Berhöltnisse. –ausgeschlolen.nauaausgemustert demLandsturmerstenAufgeboss
 —IMôrwiesenderErsayreserveüberwlesen auderseemannisch.bez.3

bolbseemänn.epet
 ausderLandbevdileruns22242“6nausgehoben  —HAberzähliggebliebenfrelwilligeingetreten

Davon sind:
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Anmerkung: Die inSpalte 24 und 25a Geführten werden in die übrigen Spalten dieser Uebersicht nicht mehr aufgenommen.
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für das Jahr

der

Uebersicht

Muster 14 zu 879.
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Muster 15 zu § 84.

Meldeschein zum freiwilligen Eintritt.

Dem (Stand oder Gewerbe) (Vor-

und Familiennamen), welcher am itn . 18. zu (Ort,

Bezirksamt 2c., Regierungsbezirk, Bundesstaaah). geboren ist und sich gegenwärtig zu (Ort)

im diesseitigen Aushebungsbezirk aufhält, wird hierdurch die Erlaubniß, sich zum freiwilligen Diensteintritt

(auf drei oder vier Jahre oder in eine Unteroffizierschule) zu melden, ertheilt.

Dieser Schein behält seine Gültigkeit bis zum 31 sten März 13

,, den ten 18

Der Zivilvorsitzende der Ersatzkommission des Aushebungsbezirkes

(. S.) .

Original kostenfrei. Duplikat 50 Pfennig.

Aumerkung: Der Schein ist in der Größe eines Viertelbogens anzulegen.
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Annahmeschein.

Der Freiwillige (Stand oder Gewerbe) (Vor= und Familiennamen), geboren am

 en18 zu (Ort, Bezirksamt 2c., Regierungsbezirk, Bundesstaat), ist bei dem Truppen-

(Marine-theil zu (drei= oder vier.jfährigem Dienst angenommen und bis zu seinem Diensteintritt nach

beurlaubt worden.

Inhaber gehört mit Aushändigung dieses Scheins zum Beurlaubtenstand und hat sich behufs Auf-

nahme in die Kontrole bei der Kontrolstelle seines Aufenthaltsortes (Hauptmeldeamt, Meldeamt oder Bezirks-

feldwebel) innerhalb von 3 Tagen anzumelden.

Inhaber ist verpflichtet, jede Aufenthaltsveränderung der Kontrolstelle anzuzeigen, auch sich beim

Verzug in einen anderen Kontrolbezirk bei der dortigen Kontrolstelle anzumelden. Unterlassung dieser inner-

halb 3 Tagen zu bewirkenden Meldungen wird bestraft.

Der Gestellungsbefehl zum Diensteintritt wird dem Juhaber durch Vermittelung des Bezirks-

kommandos zugehen. Demselben ist unweigerlich Folge zu leisten.

,den.tett........................................18

Der Kommandeur des (Truppen-[Marinetheils.)

(L. S.) (Unterschrift.)

Original kostenfrei. Duplikat 50 Pfennig.

Anmerkung. Der Annahmeschein ist in der Größe eines Viertelbogens anzulegen.
26



Muster 17 zu s 88.

Berechtigungsschein
zum einjährig-freiwilligen Dienst.

Der. GStand der Gewerbheí,(Vor= und Familiennamen), geboren
am . ten 18 z. (Ort, Bezirksamt 2c., Regierungsbezirk,

Bundesstaah, erhält nach Pristls seiner persönlichen Verhältnisse und seiner wissenschaftlichen Befähigung
hiermit die Berechtigung, als Einjährig-Freiwilliger zu dienen.

Behufs Zurückstellung von der Aushebung hat sich Juhaber beim Beginn desjenigen Kalenderjahres,
in welchem er das 20. Lebensjahr vollendet, sofern er nicht bereits vorher zum aktiven Dienst eingetreten ist,
bei der Ersatzkommission seines Gestellungsortes schriftlich oder mündlich zu melden.

Bei der Meldung zum Diensteintritt ist dieser Schein und ein obrigkeitliches Zeugniß über die sitt-
liche Führung seit Ertheilung der Berechtigung vorzuzeigen.

Wer den Zeitraum der gewährten Zurückstellung verstreichen läßt, ohne sich zum Diensteintritt zu
melden, oder nach Annahme zum Dienst sich rechtzeitig zum Dienstantritt zu stellen, verliert die Berechtigung
zum einjährig- freiwilligen Dienst.

Die Einreichung eines Gesuchs um weitere Zurückstellung entbindet nicht von der Verpflichtung der

Meldung zum Diensteintritt vor Ablauf der Zurückstellung.
(Ort, Datum.)

Prüfungskommission für Einjährig-Freiwillige.
(L. S.) N. N. N. N.

Inhaber ist bis zum 1. Oktobee. von der Aushebung zurückgestellt.
Beim Eintritt einer Mobilmachung hat er sich sofort zur Stammrolle anzumelden.

(Ort, Datum.)

Ersatzkommission des Aushebungsbezirkes

(I. S.) N. N. N. N.

Die Zurückstellung ist bis zum 1. Oktober 18—. verlängert.

(Ort, Datum.)

Ersatzkommission des Anshebungsbezirkes ..

(I. S.) N. N. N. N.

Original kostenfrei. Duplikat 50 Pfennig.

Aumerkung. Der Berechtigungsschein ist in der Größe eines Bogens anzulegen.
Auf der dritten Seite des Bogens sind die Bestimmungen der §§ 93 und 94, 1 bis o abzudrucken.
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Muster 18 zu § 90.

Zeugniß
über «

die wissenschaftliche Befähigung für den einjährig-freiwilligen Dienst.

* (Vor= und Familiennamen) f„ geboren am. e . 18. zu (Ort,

Bezirksamt 2c., Regierungsbezirk, Bundesstaat), (Religion), Sohn des (Rame und Stand des Vaters) zu

(Ort, Bezirksamt 2c., Negiernngsbefirt Bundesstaat), hat die hiesige Anstalt von der Klasse (Nummer der
Klasse) an besucht und der Klasse (1 oder 2) Jahrle) angehört. Er hat in den von ihm besuchten
Klassen an allen Unterrichtsgegenständen theilgenommen.

1. Schulbesuch und Betragen:

2. Aufmerksamkeit und Fleiß:

3. Maß der erreichten Kenntnisse:

(Ob der Besuch der betreffenden Klasse erfolgreich gewesen, ob die Entlassungsprüfung bestanden ist.)

(Ort, Datum.)
Direktor und Lehrerkollegium.

(Bezeichnung der Anstalt) (rt) .

N. N. (Schulsiegel.) N. N.

Direktor. Oberlehrer.

Auf Grund dieses Zeugnisses und der nachstehenden, gemäß § 89, 4 der Wehrordnung beizufügenden Beläge:
a) eines Geburtszeugnisses,
b) einer Erklärung des Vaters oder Vormundes über die Bereitwilligkelt, den Freiwilligen während einer

einjährigen aktiven Dienstzeit zu beklelden, auszurüsten, sowie die Kosten für Wohnung und Unterhalt
zu übernehmen. Die Fähigkeit hierzu ist obrigkeitlich zu bescheinigen.

— zu b: bei Freiwilligen der seemännischen Bevölkerung genügt die Einwilligungserklärung des
Vaters oder Vormundes.

J) eines Unbescholtenheitszeugnisses, welches für Zöglinge von höheren Schulen (Gymnasien, Realgym-
nasien, Oberrealschulen, Progymnasien, Realschulen. Realprogymnasien, höheren Bürgerschulen und den
übrigen militärberechtiglen Lehranstalten) durch den Direktor der Lehranstalt, für alle übrigen jungen
Leute durch die Polizeiobrigkeit oder ihre vorgesetzte Dienstbehörde auszustellen ist,

muß die Ertheilung des Berechtigungsscheins zum einjährig-freiwilligen Militärdienst bei derjenigen Prüfungs=
kommission für Einjährig Freiwillige, in deren Bezirk der Wehrpflichtige gestellungspflichtlg sein würde, schriftlich
nachgesucht werden.

Das Gesuch ist spätestens bis zum 1. Februar des ersten Militärpflichtjahres, d. h. desjeulgen Jahres, in

welchem das 20. Lebensjahr vollendet wird, bei der betreffenden Prüfungskommission zu stellen. Der Nachweis
der wissenschaftlichen Befähigung muß bis zum 1. April desselben Jahres erfolgt sein.

Nichtinnehaltung des letzteren Zeitpunktes hat den Verlust des Anrechtes auf Erwerbung des Berechtigungs-
scheines zum einjährigfreiwilligen Dienst zur Folge.

Original kostenfrei. Duplikat 50 Pfennig.

umenk#ng. 1. Eine von der zuständigen Schulaussichtsbehörde genehmigte Befreiung von einem obligatorischen Lehr-
Vegenstande ist in dem Zeugnisse ausdrücklich anzugeben. 2. Das Zeugniß ist in der Größe eines halben rde, gautehen,
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Muster 19 zu 88 102 und 121.

Landsturmrolle lund II.

* Datum, Ort, Bisheriger ·
Familien- (Bezirksamt ce.) Aufenthaltsort Entscheidung

namen der Geburt (Wohnung) der Be-
Nr. und — — Religion —-

Stand Ob Ersatz- merkungen.
Vornamen oder verheirathet, kommission

Gewerbe Kinder
1 3 S. 4 65. 67.

 Die Landsturmrolle I enthält die Landsturmpflichtigen dee ersten Aufgebots und die unauegebildeten Landsturm=
pflichtigen des zweiten Aufgebots der vom Aufruf betroffenen Jahresklassen.

au die Landsturmrollen II werden die vom Aufruf betroffenen ausgebildeten Landsturmpflichtigen dee

zweiten Aufgebots aufgenommen.
 Die Landsturmrollen werden in der Größe eines Bogens angelegt und für die Namen jede Seite in der Neges

in fünf Ouerspalten getheilt.
In den Landsturmrollen II ist in Spalte 2 auch die „Charge“ anzugeben, Spalte 6 bleibt unausgefüllt.
 In Spalte 7ist die erfolgte Einstellung unter Angabe des Truppentheilo 2c. oder die Art der Verwendung ein-

zutragen.

1%

ê
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Liste
der im Bezirk des Armeekorps von der (Behörde)

für den Fall einer Mobilmachung als unabkömmlich bezeichneten Beamten.
Termin am l. Februar.

— ..-. Wann und Wohnort

» M« Militär bei welchem » " . Alounalpu Bis
Ctvtls und harge Truppentheil Veurke. Begirk · skaHmms

stelln Familien und ing Ort n' En * kömmlich ichkeits= Bemerkungen.
: zung TNruppen-= COrt am om- bescheinigun

namen wne stehende Heer 9 mando auerkannt ien g
eingetreten

Erlänterungen. Von den in der Liste für (18. ../ ) als nnabkömmlich bezeichneten Offizieren und Maunschaften sind ab-
kömmlich und deshalb in die vorliegende Liste nicht aufgenommen.

N a ch t ra g 8 i st e Zu Muster 20, zu 8 126.

zu den unterm 1. Febrnar im Bezirk des Armeekorps von der (GBehörde)

für den Fall einer Mobilmachung als unabkömmlich bezeichneten Beamten.
Termin am 1. September.

"“ .% litaza, Mann und Wobnort s.
» Vor- Wilttir bei welchem * Alo unak. Di-

Eivil. und charge uuppentteeil Esiieele ,» llnalslotnnts
 und rurt Bezirts= Bezirkss. kömmlich lichkeits- Bemerkungen.

:stellung FamilicenLTupr ino Ort aunmt kom-· « «--
F « namen — stehende Heer mando auertaumt beicheinigung

gattung eingetreten 4m— liegt bei

A. Abgang.

1#. Zugang.
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Muster 21 zu § 127

Namentliche Liste Nr. 4

der seitens der (Eisenbahnverwaltung) für 18./ Feldeisenbahnformationen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Stellung oder, Datum des Vor- Militärcharge Waun und bei Wohnort Bemerkungen
Funktion Eintritts in und und wwelchem Trup- ibo C

im den Dienst dem *5 pentheil ins Bezirks-, Woh. der des Chefs
Eisenbahn · Bahn- Familien- Truppen-##tehende Heer Ortmt Bahn= des Ingeuieur-
 ddbienst verwaltung namen gattung eingetreten . nung verwaltung Corps

— I
-

Erläuterungen: 1. Jede Liste ist auf ein besonderes Blatt zu schreiben, so daß dieselben einzeln zu versenden sind. Die Listen
sind zu numeriren.

2. Innerhalb der einzelnen Listen sind die Beamten 2c. derselben Dienststellung hinter einander aufzuführen.
3. Den gesammelten Listen jeder Bahnverwaltung ist eine summarische Uebersicht beizufügen, welche folgende

Skalten enthält- Zu Muster 21, zu § 127.

% Die Namen der Ausgewählten

Beamten- Zahl Zahl befinden sich
der seiteus des Chefs,der seitene der o-domoom -

Nr. oder . I« ·--» Bemerkungen
Arbeiter- des IngenieurkorpyFF Bahnverwaltung in Liste unter welcher 9

stellung Vertheilten Anegewählten Nr. lanfenden
Nummer
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Muster 22 zu § 128.

Liste
der im Bezirk der (Eisenbahnverwaltung) angestellten Beamten und
Arbeiter, welche von dem Bezirkskommadon kontrolirt werden und bis

zum 1. April 18 vom Waffendienst zurückzustellen sind.

1. 2. 3. 4. G. 6. 7.

Stell Militärch Wann undbei

* Vor· und inatse welchenTunpdemtten Bohnort
Nr. Winime Familien= Truppen- ins stehende Herir Vezirloamt Bemerkungen.

bahndienst namen gattung eingcetreten Ort B

Muster 23 zu § 128.

Bescheinigung
über Anstellung im Dienst der (Bezeichnung der Eisenbahn).

Der (Vor= und Familiennamen), welcher nach Ausweis seiner Militärpapiere im Bereich des Bezirks-
kommands.kontrolirt wird, ist als (Stellung oder Funktion im Eisenbahndienst)
bei der unterzeichneten Eisenbahnverwaltung angestellt und daher vom Waffendienst zurückzustellen.

(Ort, Datum.)

(Bezeichnung der Eisenbahnverwaltung.(Stempel.)

Inhaber ist, sofern er im Eisenbahndienst verbleibt, bis zum 1. April vom Waffendienst zurückgestellt.
(Ort, Datum.)

(Bezeichnung LeeBazirksrommandosel.)
Anmerku

.
i Bescheinigungen über Anstellung von ausgebildetendandstur mpflichtigen des zweiten Aufgebots sinddie Worte Si wird“ zu streichen und dafür zu setzen: „seinen Wohnst hat“
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